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Anlage 11 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres und Sport auf die 
Frage 13 der Abg. Klaus-Peter Bachmann und 
Jürgen Krogmann (SPD) 

Nach über 40 Dienstjahren mit A 9 g. D. BBe-

sO in Pension? - Welche Beförderungs-

chancen haben lebensältere Polizeibeamte 

noch? 

In Bürgersprechstunden und auf Veranstaltun-
gen kommt es häufig zu Beschwerden älterer 
Polizeibeamter, die kurz vor ihrem Ruhestand 
stehen und befürchten müssen, mit A-9-g.-D. 
BBesO pensioniert zu werden. 

Hierbei handelt es sich um Beamte des frühe-
ren mittleren Polizeivollzugsdienstes. Bei die-
sen wurde mit Einführung der sogenannten 
zweigeteilten Polizeilaufbahn im Rahmen des 
Modulaufstiegs ihre A-9-m.-D.-Stelle in eine 
A-9-g.-D.-Stelle umgewandelt und in Aussicht 
gestellt, über diesen Weg eine ruhegehaltsfähi-
ge Leistungsbeförderung nach A 10 zu erhalten. 

Diese Beamten klagen nun, dass sie und ihre 
Kollegen bei Beförderungen nicht mehr berück-
sichtigt werden und deshalb nach oft über 40 
Jahren im Polizeidienst in der Besoldungsstufe 
pensioniert werden, in der junge Beamtinnen 
und Beamte heute nach Abschluss des Bache-
lorstudienganges ihre Eingangsbesoldung ha-
ben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Beamte - und gegebenenfalls auch 
Beamtinnen - sind seinerzeit, aufgeschlüsselt 
nach Polizeidirektionen, Alter und Dienstjahren, 
über den Modulaufstieg vom mittleren in den 
gehobenen Dienst gewechselt, und wird gege-
benenfalls eine Ausgleichszulage gezahlt, die 
ruhegehaltsfähig ist? 

2. Wie viele Beamte aus diesem o. g. Perso-
nenkreis konnten inzwischen befördert werden? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregie-
rung, die Betroffenen vor dem Eintritt in den 
wohlverdienten Ruhestand, entsprechend ihrer 
Gesamt- und Lebensleistung, gerechtfertigter-
weise ruhegehaltsfähig nach A 10 BBesO zu 
befördern? 

Im Jahr 1992 hat die Landesregierung für den 
Polizeivollzugsdienst die Umsetzung der soge-
nannten zweigeteilten Laufbahn beschlossen. 
Planstellen des ehemals mittleren Polizeivollzugs-
dienstes (heute Laufbahngruppe 1) der Wertigkeit 
A 7, A 8 und A 9 sind seitdem sukzessive in Plan-
stellen des ehemals gehobenen Polizeivollzugs-
dienstes (heute Laufbahngruppe 2) umgewandelt 
worden. 

Im Jahr 2006 wurden die letzten Stellen des ehe-
mals mittleren Dienstes (insgesamt 12 000) in 
solche des (ehemals) gehobenen Polizeivollzugs-
dienstes umgewandelt. 

Parallel dazu wurden die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen mehrfach angepasst, um allen Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamten der Laufbahn-
gruppe 1 den Aufstieg in die Laufbahngruppe 2 zu 
ermöglichen. Dies erfolgte jeweils durch Änderung 
der Verordnung über die Laufbahnen des Polizei-
vollzugsdienstes des Landes Niedersachsen 
(PolNLVO). 

Neben der Aufstiegsausbildung gemäß § 17 
PolNLVO (vormals Fachhochschule), die dem 
heutigen Bachelorstudium an der Polizeiakademie 
Niedersachsen entspricht, besteht aufgrund der 
Ergänzung der Verordnung um den § 17 a PolNL-
VO die Möglichkeit eines vereinfachten Aufstieges 
für lebens- und berufserfahrene Beamtinnen und 
Beamte.  

§ 17 a PolNLVO in einer früheren Fassung unter-
schied dabei den sogenannten Lehrgangsaufstieg 
und den sogenannten Bewährungsaufstieg. Zum 
sogenannten Lehrgangsaufstieg wurden Beamtin-
nen und Beamte zugelassen, die das 35. Lebens-
jahr vollendet und sich nach Ablauf der Probezeit 
mindestens acht Jahre in einem Amt des ehemals 
mittleren Polizeivollzugsdienstes und davon min-
destens drei Jahre auf einem umwandlungsfähigen 
Dienstposten bewährt haben. Der halbjährliche 
Lehrgang endete mit einer Aufstiegsprüfung und 
befähigt zur Wahrnehmung eines Amtes bis zur 
Besoldungsgruppe A 12 BBesO. Der sogenannte 
Bewährungsaufstieg befähigt zur Wahrnehmung 
eines Amtes bis zur Besoldungsgruppe A 11  
BBesO. An diesem - prüfungsfreien - Aufstieg 
konnten Beamtinnen und Beamte teilnehmen, die 
das 45. Lebensjahr vollendet und sich nach der 
Probezeit mindestens 20 Jahre in einem Amt des 
(ehemals) mittleren Polizeivollzugsdienstes befan-
den, davon mindestens fünf Jahre auf einem um-
wandlungsfähigen Dienstposten. 

Personell wurde der größte Anteil der betroffenen 
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten im Rah-
men dieser drei Aufstiegsformen (Fachhochschule, 
Lehrgangs- und Bewährungsaufstieg) in die heuti-
ge Laufbahngruppe 2 überführt. 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2007 wurde der vor-
genannte Lehrgangsaufstieg durch den sogenann-
ten Modulaufstieg ersetzt. Der Modulaufstieg 
(§ 17 a Abs. 1 und 3 PolNLVO in der zurzeit gülti-
gen Fassung), auf den sich die gestellten Fragen 
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im Wesentlichen beziehen, sieht vor, Beamtinnen 
und Beamte des ehemals mittleren Polizeivoll-
zugsdienstes zum Aufstieg in die Laufbahn des 
ehemals gehobenen Dienstes zur Wahrnehmung 
eines Amtes bis zur Besoldungsgruppe A 12 zuzu-
lassen, wenn sie das 32. Lebensjahr vollendet und 
sich nach Ablauf der Probezeit mindestens acht 
Jahre in einem Amt des ehemals mittleren Polizei-
vollzugsdienstes, davon mindestens drei Jahre auf 
einem umwandlungsfähigen Dienstposten, be-
währt haben. 

Voraussetzung für die Übertragung eines Amtes 
der Besoldungsgruppe A 9 des ehemals gehobe-
nen Dienstes ist das Absolvieren einer nunmehr 
zweimonatigen, prüfungsfreien Einführungszeit 
(sogenanntes Modul 1). Ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 10 und höher darf erst nach einer weite-
ren zweimonatigen und ebenfalls prüfungsfreien 
Einführungszeit verliehen werden (sogenanntes 
Modul 2). 

Am 17. Dezember 2010 wurde die letzte Beschu-
lung des Moduls 1 beendet; faktisch ist damit die 
Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn auch per-
sonalwirtschaftlich vollzogen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Nach den hier zum Stichtag 11. Januar 
2011 vorliegenden Daten haben im Zeitraum von 
Oktober 2007 bis Dezember 2010 insgesamt 618 
Polizeibeamtinnen und -beamte das Modul 1 des 
sogenannten Modulaufstieges absolviert. 

Verteilung:  

Landeskriminalamt:     21 
Polizeiakademie:      1 
Zentrale Polizeidirektion:    14 
PD Braunschweig:     83 
PD Göttingen:      88 
PD Hannover:    138 
PD Lüneburg:      81 
PD Oldenburg:    101 
PD Osnabrück:      91 

Alterstruktur (zum Zeitpunkt des Moduls 1): 

bis 30 Jahre:      27 
bis 40 Jahre:    549 
bis 50 Jahre:      39 
50 bis 52 Jahre:       3 

 

 

 

Dienstjahre der Absolventen des sogenannten 
Modul 1: 

bis 10 Dienstjahre:     13 
10 bis 20 Dienstjahre:   516 
20 bis 30 Dienstjahre:     88 
mehr als 30 Dienstjahre:      1 

Eine dezidiertere Aufschlüsselung nach Behörden 
ist aufgrund der für die Beantwortung dieser An-
frage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 
Bereits aus den vorliegenden Daten geht hervor, 
dass lediglich eine Polizeivollzugsbeamtin/ein Poli-
zeivollzugsbeamter über mehr als 30 Dienstjahre 
verfügt, gleichwohl aber nicht älter als 52 Jahre 
war. 

Eine Ausgleichszulage erhalten gemäß den besol-
dungsrechtlichen Bestimmungen Beamtinnen und 
Beamte u. a. beim Aufstieg in die nächst höhere 
Laufbahn, wenn sich die Dienstbezüge dadurch 
verringern (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 5 BBesG i. d. F. 
vom 31. August 2006). Die Ausgleichszulage ist 
ruhegehaltfähig, soweit sie ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge ausgleicht. 

Im Rahmen des Modulaufstieges gemäß § 17 a 
Abs. 3 PolNLVO ist eine solche Konstellation nicht 
aufgetreten. 

Von den insgesamt 618 Polizeivollzugsbeamtinnen 
und -beamten, die das Modul 1 absolviert haben, 
konnten bisher 607 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
-beamte durch Ernennung bzw. Beförderung zur 
Polizeikommissarin/Kriminalkommissarin bzw. zum 
Polizeikommissar/Kriminalkommissar in die Lauf-
bahngruppe 2 überführt werden. Dabei handelt es 
sich insbesondere um Polizeivollzugsbeamtinnen 
und -beamte, die aus der Besoldungsgruppe A 8 
kamen (ca. zwei Drittel der Beamtinnen und Beam-
ten). Weitere elf Polizistinnen und Polizisten kön-
nen nach Vorliegen der persönlichen Vorausset-
zungen ernannt bzw. befördert werden. 

Mit der Durchführung des sogenannten Modules 2 
(siehe Vorbemerkung) soll im Laufe dieses Jahres 
begonnen werden. Danach wird die Beförderungs-
fähigkeit nach A 10 BBesO auch für die Absolven-
tinnen und Absolventen dieser Aufstiegsform ge-
geben sein wird. 

Zu 3: Vor dem Hintergrund, dass Beförderungen 
jeweils nur im Rahmen der vom Haushaltsgesetz-
geber gestatteten Stellensituation möglich sind und 
die Auswahl nach dem Prinzip der Bestenauslese 
zu erfolgen hat, ergibt sich zwangsläufig, dass 
nicht jeder Bedienstete unter Ausschöpfung aller 
laufbahnrechtlichen Beförderungsmöglichkeiten in 
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den Ruhestand tritt. Ein Rechtsanspruch auf eine 
Beförderung besteht nicht. 

Vorrangig sind bei einer Beförderungsauswahlent-
scheidung unmittelbar leistungsbezogene Kriterien 
heranzuziehen (insbesondere die Vollnote der 
aktuellen dienstlichen Beurteilung). Erst wenn inso-
fern keine Auswahlentscheidung getroffen werden 
kann, werden leistungsnähere Hilfskriterien heran-
gezogen. Beim Dienstalter handelt es sich um ein 
leistungsfernes Hilfskriterium, das erst dann her-
angezogen werden darf, wenn die Auswahlent-
scheidung nicht auf leistungsnähere Kriterien ge-
stützt werden kann. 

Die Beamtinnen und Beamte, die im Wege des 
Aufstieges in die Laufbahngruppe 2 überführt wor-
den sind, können daher nicht allein aufgrund ihrer 
langjährigen Dienstzeit befördert werden. Sie müs-
sen sich - wie alle anderen Beamtinnen und Beam-
ten auch - für höhere Ämter qualifizieren und im 
Wege der Bestenauslese durchsetzen. 

Wie sich aus den genannten Zahlen jedoch ergibt, 
ist es allen Absolventinnen und Absolventen des 
Modulaufstieges vor dem Hintergrund der verblei-
benden Restdienstjahre sowie der in 2011 begin-
nenden Beschulung des Moduls 2 möglich, bei 
entsprechender Leistung weitere Beförderungsäm-
ter der Laufbahngruppe 2 zu erreichen. 

Unabhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass 
nach den vorliegenden Daten in den letzten fünf 
Jahren durchschnittlich lediglich 4 % aller Polizei-
beamtinnen und -beamten der Laufbahngruppe 2, 
die aufgrund der gesetzlichen Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten sind, zuletzt in der Besol-
dungsgruppe A 9 des ehemaligen gehobenen 
Dienstes waren. 

Die Landesregierung hält an ihrem erklärten Ziel 
fest, durch Stellenhebungen strukturelle Verbesse-
rungen und damit zusätzliche Beförderungen für 
die Polizei zu ermöglichen. Exemplarisch dafür 
verweise ich auf das mit Haushalt 2011 auf den 
Weg gebrachte Stellenhebungsprogramm für den 
Polizeivollzugsdienst, welches allein 360 zusätzli-
che Beförderungen im ehemaligen gehobenen 
Dienst in diesem Jahr möglich macht. 

 

 

 

 

 

Anlage 12 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres und Sport auf die 
Frage 14 des Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD) 

Warum behandelt der Braunschweiger Poli-

zeipräsident Schreiben von CDU- bzw. SPD-

Landtagsabgeordneten unterschiedlich? 

Am Freitag, dem 10. Dezember 2010, erreichte 
den Braunschweiger Polizeipräsidenten ein 
Schreiben der regionalen Abgeordneten der 
Regierungsparteien (unter dem Briefkopf der 
CDU-Landtagsabgeordneten Heidemarie 
Mundlos). Mit diesem Schreiben sprachen sie 
den Polizeibeamtinnen und -beamten ihren 
Dank für die geleistete Arbeit und den Einsatz 
aus. 

„Die Freude war so groß, dass im Rahmen ei-
ner Telefonkonferenz der PI-Leitungen die un-
verzügliche Verbreitung dieser Zeilen an alle 
Dienststellen veranlasst wurde.“ 

Es handelte sich aber nicht nur um einen Dan-
kesbrief, sondern auch um Informationen der 
Koalitionsabgeordneten zu den gerade vom 
Landtag beschlossenen Beförderungen im Poli-
zeibereich mit entsprechenden Wertungen aus 
Sicht der Koalitionsfraktionen. 

Ich hatte zunächst nicht die Absicht, den Poli-
zeipräsidenten als „Postboten“ für einen partei-
politischen Dank und die Schilderung der Alter-
nativen der SPD zum Haushalt 2011 „zu benut-
zen“.  

Aufgrund der Weiterleitung dieses Schreibens 
der Koalitionsabgeordneten habe ich dann am 
Montag, dem 13. Dezember 2010, ebenfalls ein 
Schreiben an den Braunschweiger Polizeipräsi-
denten gerichtet, in dem ich ebenfalls - auch im 
Namen der regionalen SPD-Landtagsabge-
ordneten und der Innenpolitiker meiner Frakti-
on - den Dank für die geleistete Arbeit und den 
Einsatz ausgesprochen habe. In diesem Schrei-
ben habe ich - als Reaktion auf das verteilte 
Schreiben der Koalitionsabgeordneten - die al-
ternativen Vorstellungen der SPD-Landtags-
fraktion zum Haushalt 2011 erläutert. 

Dieses Schreiben wurde - bis zum heutigen 
Tag - nicht an die Dienststellen weitergeleitet. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Warum werden Schreiben von CDU-Abge-
ordneten in einer Polizeibehörde - zum ver-
gleichbaren Anlass - anders behandelt als 
Schreiben von SPD-Abgeordneten? 

2. Ist die Bezeichnung „politischer Beamter“ für 
einen Polizeipräsidenten als „parteipolitischer 
Beamter“ zu verstehen? 

3. Wird die Landesregierung geeignete Maß-
nahmen treffen, damit in Zukunft die Abgeord-
neten unterschiedlicher Landtagsfraktionen ent-
weder gleich behandelt werden oder entspre-
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